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See the notice on TED website 434335-2019 - Result
Germany-Magdeburg: Market research services
OJ S 178/2019 16/09/2019
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
Postal address: Am Alten Theater 4
Town: Magdeburg
NUTS code: DEE Sachsen-Anhalt
Postal code: 39104
Country: Germany
Contact person: Sven Boden
E-mail: vergabe@nasa.de
Telephone: +49 391/536319

:Internet address(es)
Main address: http://www.nasa.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Verkehr

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Rahmenvereinbarung für kontinuierliche Verkehrserhebungen (Fahrgastzählungen- und 
befragungen) im Elektronetz Nord (ENORM) und anderen SPNV-Netzen in den Jahren 2020 
bis 2023

Main CPV code
79310000 Market research services

Type of contract
Services

Short description
Gegenstand der oben bezeichneten Rahmenvereinbarung (RV) ist die Planung und 
Durchführung von Verkehrserhebungen in den Zügen des SPNV im Elektronetz Nord Sachsen-
Anhalt – ENORM (DB RegioAG) sowie in anderen SPNV-Netzen bestehend aus 
Fahrgastbefragungen und Platzgruppenzählungen. Sie haben zum Ziel, die Datengrundlage 
zur Ermittlung des Erlösanspruches aus den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn 
(BB DB) einschließlich des internationalen Tarifs (SCIC) der betreffenden SPNV-

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/434335-2019
mailto:vergabe@nasa.de?subject=TED
http://www.nasa.de
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II.1.7.

II.1.6.

Aufgabenträger gegenüber der DB Regio AG bereitzustellen. Hierzu ist beabsichtigt, mit 
einem Anbieter eine RV abzuschließen, auf deren Basis die regelmäßig bis zum Fahrplanjahr 
2023 zu veranlassenden Verkehrserhebungen entsprechend den jeweilig aktuellen 
Bedürfnissen angepasst beauftragt werden. Zusätzlich zur RV soll das erste darauf 
aufzubauende Einzelprojekt beauftragt werden („Verkehrserhebungen im Elektronetz Nord 
(ENORM) unter Anwendung eines kontinuierlichen Erhebungsverfahren im Fahrplanjahr 2020).

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 610 231,56 EUR

Description

Additional CPV code(s)
79311200 Survey conduction services

Place of performance
NUTS code: DEE0 Sachsen-Anhalt
Main site or place of performance: Sachsen-Anhalt

Description of the procurement
Gegenstand der oben bezeichneten Rahmenvereinbarung (RV) ist die Planung und 
Durchführung von Verkehrserhebungen in den Zügen des SPNV im Elektronetz Nord Sachsen-
Anhalt – ENORM (DB RegioAG) sowie in anderen SPNV-Netzen bestehend aus 
Fahrgastbefragungen und Platzgruppenzählungen. Sie haben zum Ziel, die Datengrundlage 
zur Ermittlung des Erlösanspruches aus den Beförderungsbedingungender Deutschen Bahn 
(BB DB) einschließlich des internationalen Tarifs (SCIC) der betreffenden SPNV-
Aufgabenträger gegenüber der DB Regio AG bereitzustellen. Hierzu ist beabsichtigt, mit 
einem Anbieter eine RV abzuschließen, auf deren Basis die regelmäßig bis zum Fahrplanjahr 
2023 zu veranlassenden Verkehrserhebungen entsprechend den jeweilig aktuellen 
Bedürfnissen angepasst beauftragt werden. Zusätzlich zur RV soll das erste darauf 
aufzubauende Einzelprojekt beauftragt werden („Verkehrserhebungenim Elektronetz Nord 
(ENORM) unter Anwendung eines kontinuierlichen Erhebungsverfahren im Fahrplanjahr 2020).

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure
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IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 111-272527

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
21/08/2019

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Econex Verkehrsconsult GmbH
Postal address: Bahnstraße 23
Town: Wuppertal
NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen
Postal code: 42327
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 152 557,90 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Halle
Postal address: Ernst-Kamieth-Str. 2
Town: Halle (Saale)
Postal code: 06112

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/272527-2019
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VI.4.3.

Country: Germany
Telephone: +49 3455141529/+49 3455141536
Fax: +49 3455141115

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Es gelten die nachfolgenden Vorschriften:
§ 135 GWB Unwirksamkeit:
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber 1) 
gegen § 134 verstoßen hat oder 2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies 
aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren 
festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 1) der öffentliche 
Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist;
2) der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat,mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und 3) der 
Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem 
Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 
öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der 
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die 
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
§ 160 Einleitung, Antrag:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt;
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
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3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden;
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
12/09/2019


